
Dieses Werk wurde Ihnen durch die Universitätsbibliothek Rostock zum Download bereitgestellt.

Für Fragen und Hinweise wenden Sie sich bitte an: digibib.ub@uni-rostock.de

 
 
 
 
 
Verfassung der philomathischen Gesellschaft in Rostock
  
1820
 
Rostock: Gedruckt in der Adlerschen Officin, 1820  
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1765256003  

Band (Zeitschrift)      Freier    Zugang               OCR-Volltext 

http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn1765256003


Verfassung

27

* philomathischen Gesellschaft
*

F

Rostosck.

Bedruckt in der Adlerschen Offiein.

*
33

———
 AVJ 9* u/9

I

J 320.

—E— 4472— F
 M)VX—— C.

—HVEAC



*
9



. 14

Die philomathische Gesellschaft in Rostock besteht aus einer unbestimmten
Zahl an Rechten und Pflichten gleicher Mitglieder, die theils ursprunglich
als solche zusammen treten, theils in der Folge gewahlt werden.

F. 2.
Sie ertheilt ihren Mitgliedern keine Diplome, nimmt keine auswartige

und Ehren-Mitglieder auf.
§. 3.

Auch sammelt sie keine Bucher, Manuscripte, und keine Merkwurdig—
keiten der Natur und Kunst.

6. 4.

„ Ihr Zweck ist gesellige
Gegenstande, gesprachsweise
angeregt. Spiele sind auf

Unterhaltung uber anziehende wissenschaftliche
herbeigefuhrt, oder durch besondere Vortrage
immer ausgeschlossen.

F. 5.
In jeder Sitzung wird daher von irgend einem Mitgliede, das sich

freiwillig dazu erboten hat, ein Aufsatz vorgelesen, oder eineMer kwurdig
feit vorgezeigt und erlautert.

Anmerk. Da es hoffentlich nie an freiwilligen Erbietungen zu Vorlesungen
und Vortragen zur Unterhaltung der Gesellschaft fehlen wird: so ist
sein Mitglied dazu gezwungen, und es e ganz von der Willkuhr
nes seden ab, sich zu einer Unterhaltung anhelschig zu machen oder uicht.

§. 6.
Die Wahl des Vorzutragenden bleibt jedem uberlassen; nur wird jeder

seinem Gegenstande eine moglichst gemeinanziehende Seite abzugewinnen
suchen, um nicht bloß eigentlichen Mannern vom Fache interessant und
berstandlich zu seyn.

g. 7.
Auch die weitere Verfugung uber die vorgelesene Sae fieden Verfassern zu. fugung gelesenen Aufsatze steht ganz

§. 8.
Die Gesellschaft versammelt sich an jedem letzten Montag im Monate,

Abends 6 Uhr. Sind dekonomische Angelegenheiten abzumachen, wohin
Juch die Wahl neuer Mitglieder gehort, so wird sie eingeladen, sich dazu
eine Stunde fruher einzufinden.
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F. 9.
Der 2aste Mai wird alle Jahr als Stiftungstag der Geselsschaft

gefeiert, wo man, so viel es sich thun laßt, die anziehendsten Gegenstande
zum Vortrage bringt, und die Gesellschaft, nach beendigter Sitzung, auch
zu einem fruügalen Mahle beisammen bleibt.

§. 10.

An diesem Tage steht es den Mitgliedern auch frei, Einheimische, die
nicht zur Gesellschaft gehoren, und sonst keinen Zutritt zu den Versamm
lungen haben, als Gaste mitzubringen. Fremde konnen an allen Sitzungen,
nachdem die etwanigen okonomischen Angelegenheiten abgemacht sind, Theil
nehmen, weunn sie von einem Mitgliede dazu eingeladen worden.

F 11.
In der Sitzung am Stiftungstage der Gesellschaft wird von dem

Secretar eine Uedbersicht der, wahrend des abgelaufenen Jahres abgehan
delten, Gegenstande vorgelesen. Ein Auszug daraus kann in die vaterlandi—
schen, vielleicht auch in einige auslandische offentliche Blatter geruckt werden.

§. 12.
Zum regelmaßigen Besuchen der Versammlungen ist kein Mitalied

gezwungen. Wer indeß in Jahresfrist nicht erscheint, sagt sich dadurch
stillschweigend von der Gesellschaft los, sofern nicht Altersschwache, Krank
heit und Reisen als Entschuldigungen anerkannt werden. Er erhalt dann
ferner keine Einladungen zu den gesellschaftlichen Versammlungen.

g. 13.
Die Gesellschaft maßt sich nicht an, das Benehmen ihrer Mitglieder

wahrend der Sitzungen durch besondere Vorschriften regeln zu wollen, indem
sie voraussetzt, daß jeder sich von seinem Anstandsgefuhle werde leiten lassen.

§. 14.
Ein bleibendes Locale hat die Gesellschaft nicht. Sie verabredet bloß

fur die Stunden des Beisammenseyns in einem offentlichen Hause ein
Unterkommen, wenn sich dazu in einem Privathausfe nicht eine schickliche
Gelegenheit finden sollte.

§. 15.
Von der vorzunehmenden Wahl neuer Mitglieder werden dieMitglieder

der Gesellschaft durch eine Missive vorlaufig in Kenntmiß gesetzt. Jedes
Mitglied, das einen Kandidaten vorzuschlagen willens ist, muß denselben
vorher befragen, ob er Neigung habe einzutreten? — ihm indeß auch nicht
verhehlen, daß die Aufnahme von dem gunstigen Ergebniß derAbstimmung
abhangig sey.



g§. 16.
Das Stimmen geschieht durch Kugeln, oder doch auf eine solche Art,

daß niemand erfahrt, wie die einzelnen Mitglieder gestimmt haben. zItel der
Stimmen aller in der Sitzung anwesenden Mitglieder machen die Wahl gultig.

Anmerk. Hat daher ein in Vorschlag gebrachter Kandidat von 15 anwesenden
Mitgliedern nur 9 fur sich, so ist er durchgefallen; 10 machen ihn
zum Mitgliede.

§. 17.
Wer einmal durchgefallen ist, kann kunftig wi i—— 85 X st n kunftig wieder in Vorschlag

F. 18.
Zur Aufnahm. als Mitglied ist jeder selbststandige gebildete Mann

geeignet, den man als einen Freund wissenschaftliches Strebens kennt, er
mag Gelehrter der Dilettant seyn.

§. 19.
Sieht die Gesellschaft sich durch ein Mitglied in der Erreichung ihrer

Zwecke hehinder, so kann sie dasselbe von ihrem Verein entfernen, ohne
berpflichtet zu jeyn, uber die Beweggrunde ihres Verfahrens gegen den
Ausgeschlossenen sich zu erklaren.

Anmerk. Die hiebei zu beobachtende Form ist folgende: Es mussen wenig
stens zehn Mitglieder der Gesellschaft dem Director schriftlich ihren
Wunschuber die vorzunehmende Ausschließung zu erkennen geben, und
die Grunde ihres Verlangens hinzu fugen. Ist das geschehen, so
beruft der Director eine außerordentliche Verfammlung, um einen
Beschluß zu veranlassen, ob die von den 10 Mitgliedern vorgetragenen
Brunde sich dazu eignen, uber die Ausschließung selbst eine Abstim
muug vorzunehmen, wobei die zehn Mitglieder jedoch keine Stimmen
haben. Werden die Grunde verworfen, so findet kein Beschluß Statt;
billigt man sie indeß, so wird uber die Ausschließung selbst gestimmt,
voran die genannten zehn Mitaglieder wieder Theil nehmen. Die
Ausschließung geschieht, wenn 243tel der anwesenden Mitglieder dafür
zestimmt haben. In, diesem Falle wird dem Ausgeschlossenen durch
den Director der Gesellschaft davon die Anzeige gemächt.

6. 20.

Zur Aufrechthaltung der Ordnung und Leitung der gesellschaftlichen
Angelegenheiten werden folgende Beamtete von der Gesellschaft besteilt:
) Ein Director, der die Versammlungen ausschreibt, und in denselben

den Vorsitz fuhrt, der uberhaupt, wo es nothig ist, als Organ der
Gesellschaft auftritt.

2) Ein Gehulfs-Director, ersteren zu vertreten, wenn er Abhaltungen hat.
3) Ein Secretar, welcher die, von dem Director ausgehenden Benach—

richtigungen an die Gesellschaft besorgt, in den Sitzungen das
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Protocoll fuhrt, die in der Versammlung anwesenden Mitglieder und
Fremden und den Inhalt der Vorlesungen, und was sonst zu
bemerken ist, aufzeichnet, auch die Beitrage der Mitglieder zur
Deckung der kleinen Ausgaben fur das Locale c. einfordern laßt
und berechnet.

F. 21.
Diese Beamteten werden auf Ein Jahr gewahlt, und nach Ablauf

desselben von andern ersetzt, oder, wenn sie damit einverstanden sind, auf's
Neue fur Ein Jahr bestatigt.

§. 22.
Um den Director zu bestimmen schlagt, das erste Mahl, jedes in

der, zur Wahl angesetzten, Versammlund gegenwartige Mitglied zwei
Mitglieder vor. Wer die mehrsten Stimmen hat, ist Director; der, auf
welchen die nachstmehrsten Stiwmmen fallen, Gehulfs-Director. In der
Folge wird alle Jahr, sofern die bisherigen Beamtetenihre Stellen nicht
behalten wollen, nur ein Gehulfs-Director gewahlt, und der bisherige
Gehulfs-Director tritt in die Stelle des abgehenden Directors.

9. 23.
Der Secretar der Gesellschaft wird von dem Director ernannt.

F. 24.
Diese Verfassung der philomatischen GesellschaftinRostock unter—

schreiben, zum Zeichen ihrer Anerkennung, alle jetzt zusammen tretenden
Mitglieder derselben; auch wird sie in Zukunft allen neu hinzu kommenden
MPtitgliedern zu demselben Zwecke vorgelegt werden, bis die Geselischaft es
etwa gerathen findet, sich eine andere Gestalt zu geben.

Entworfen zu Rostock „am 8gten Mai 1819.
Wieder durchgesehen und nach kleinen Abanderungen von der Gesell—
schaft gebilligt am 28sten Junius und 20sten November desselben
Jahres.

Der Professer F. C. L. Karsten,
als derzeit. Director.

Der Prapositus und Pastor J. G. Becker,
als derzeit. Gehulfs-Director.

Der Professor H. G. Florke,
als derzeit. Secretar.

—BBAA—
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Dienach vorstehender Verfassung zusammen getretene philomathische
Gesellschaft in Rostock wurde unter dem bten December 1819 in nach
folgendem Allerhochstem Rescripte Landesherrlich genehmigt.

Friedrich Franz, von Gottes Gnaden
Großherzog zu Mecklenburg c.

Unsern gnadigsten Gruß zuvor. Ehrenvester und Hochge
lahrter, lieber Getreuer! Wir haben Uns eure Vorstellung
vom 26sten v. M., wegen der daselbst einzurichtenden philo—

mathischen Gesellschaft, vorlegen lassen und genehmigen die
Bildung und Fortfuhrung derselben, nach der von euch
eingereichten Verfassungsurkunde, hiemit in Gnaden, womit
Wir euch gewogen verbleiben. Gegeben auf Unserer Vestung
Schwerin, den 6ten December 1819.

F. F. G. H. z. M.

A. G. v. Brandenstein.

An

den Prosessor Karsten.
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Doctor Alban.
—c * Dereede hrct.Prapositus und Pastor Becker, d. 3. Diadenudnud st 3. Director der Gesellschaft.

Inadence —and- und Hofgerichts-Assessor von Blucher.Vice-Director von —23 cher
Lonrector Buhring.

Dreser wp Iieen d Detharding.octor und Stadt- Syndicus Ditmar, d. 3. Gehulfs-Di 
— Deer „d. 3. Gehulfs-Director der Gesellschafi.
VYrofessor Florke, d. 3. Secretar derPastor Genzken. 8 Deselschast
Organist Gopel.
Particulier Fried. Hennings.
Professor Karsten.
Doctor und Senator Detl. Karsten.
Secretair Fried. Karsten.
Justizrath Kruger.
Hofapotheker Kruger.
professor Lange.
Professor F. A. P. Mahn.
Dockor und Conrector J. F. A. Mahn.
Dekonom Mahnke.
Tonsul Mann.
professor Masius.
Kandidat Nahmmacher.
Baron von Nettelbladt,
Diaconus Raddatz.
Doctor Raspe.
Doctor Ronnberg.
Kaufmann Schrepp.
Doctor Schroter.
Hofrath Schunemann.
Jufstizrath Sevele.
Hofrath Sibeth.
Magister Siemssen.
Professor Steinhoff.
Vuchhandler Stiller—
Doctor Witte.
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Doctor Alban.
Iniversitats Mechanikus Albrecht.Prapofitus und Pastor Becker, d. 3. D
Advocat Becker.
Buchdrucker Behm.
dand- und Hofgerichts-Assessor von X3
Vice-Director von Both. *
Fonrector Buhring. —*
Doctor und Direcior des Minist

* ed nviens DyeDospitalmeister Dugge.
hres or Fiorke de 3. Secy
pastor Geuzken.
 rganist Gopel.
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